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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5454/J-NR/90, 
betreffend sportlichen Schwerpunkt in Graz, die die Abgeord

neten Ute APFELBECK und Genossen am 27. April 1990 an mich 
richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) und 2) 

Die Einführung der Schulform "Oberstufen-Realgymnasium unter 
besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbi1dung" (im 
folgenden als Sportzweig bezeichnet) an der Höheren Inter
natsschule des Bundes Graz-Liebenau im Schuljahr 1988/89 mit 
einer 5. Klasse erfolgte ausdrücklich nur für Knaben, wobei 
Überlegungen hinsichtlich der vorhandenen Kapazität an Räum
lichkeiten für den Unterricht im Schwerpunkt Leibesübungen 
(bei Vollausbau wäre die Forderung nach Schaffung weiterer 
Turnräume zu erwarten) entscheidend waren. 

In der Zwischenzeit wurde an der HIB Graz-Li~benau das Vo11-
internat für Mädchen aufsteigend geöffnet, was eine schwie
rige (aber sehr gut bewältigte) schulorganisatorische und 
pädagogische Aufgabe bedeutete. Derzeit können im Vollinter
nat Mädchen der 1. und 2. Klasse betreut werden. Diese 
Mädchenabteilung wird aufsteigend geführt und erreicht daher 
im Schuljahr 1991/92 die 4. Klasse, sodaß zu diesem Zeit
punkt auch die internatsmäßige Versorgung von Mädchen der 
5. Klasse des Sportzweiges gewährleistet sein wird. 
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Mit der koedukativen Führung des Sportzweiges ist auch eine 
Ausweitung der erforderlichen Lehrerstunden verbunden. Hie
für ist im Stellenplan 1990 für den Bereich der Höheren 
Internatsschulen des Bundes nicht vorgesorgt. Zusätzliche 
Lehrerstunden wären daher für 1991 zu beantragen, sodaß auch 
aus dieser Sicht die koedukative Führung des Sportzweiges 
erst mit dem Schuljahr 1991/92 möglich erscheint. 
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